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* Gilt nur in Verbindung mit einem Neuvertrag (24 Monate Laufzeit) und in den abgebildeten Endgeräte- und Tarifkombinationen vom 01.07. – 31.07.2019 wenn nicht anders vermerkt oder solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtü-
mer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Alle Preise in Euro, inkl. MwSt. Bereitstellung der Angebote durch den teilnehmenden Fachhändler. 1) Monatlicher Grundpreis beträgt bei Buchung bis 05.09.2019 in den ersten 12 Monaten 
29,95 € (ohne Smartphone), 39,95 € (mit Smartphone) und 49,95 € (mit Top-Smartphone), ab dem 13. Monat 39,95 € (ohne Smartphone), 49,95 € (mit Smartphone) und 59,95 € (mit Top-Smartphone). Mindestalter 18 Jahre, Höchstal-
ter 27 Jahre. Im monatlichen Grundpreis sind eine Telefon- und eine SMS-Flatrate in alle dt. Netze enthalten. Bereitstellungspreis 39,95 €. Mindestlaufzeit 24 Monate. Während der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten erhöht sich 
aktionsweise bei Buchung bis 05.09.2019 das monatliche Inklusivdatenvolumen von 8 GB um 3 GB auf 11 GB. Ab einem Datenvolumen von 11 GB wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf max. 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s 
(Upload) beschränkt. Die HotSpot Flatrate gilt für die Nutzung an inländischen HotSpots der Telekom Deutschland GmbH. Zudem beinhaltet der Tarif Roaming in der EU und in der Schweiz mit der Option All Inclusive. In der EU ist Roaming 
für vorübergehende Reisen mit angemessener Nutzung enthalten. In der Schweiz darf die Nutzung eine angemessene Nutzung (1.000 Minuten und 1.000 SMS pro Monat sowie ein monatliches Datenvolumen in Höhe des jeweiligen 
Inlandsvolumens vor Bandbreitenbeschränkung) nicht überschreiten. Die Optionen StreamOn Music&Video und StreamOn Gaming sind kostenlos zubuchbar. Die Option StreamOn Social&Chat ist bis zum 05.09.2019 kostenlos zubuch-
bar. 2) Aktion gilt bis zum 05.09.2019. MagentaMobil Young (MM Young) Neukunden und MM Young Bestandskunden, die ihren Tarif nach dem 19.04.2017 gebucht haben oder in einen aktuellen MM Young Tarif wechseln, können die 
Option StreamOn Social&Chat für 24 Monate kostenlos dazubuchen. Danach kann StreamOn Social&Chat zum Preis von 4,95 €/Monat neu gebucht werden. StreamOn Social&Chat ermöglicht im Inland das Nutzen von Social-Media- und 
Messenger-Apps teilnehmender Partner (Liste unter www.telekom.de/streamon einsehbar) ohne Anrechnung auf das Inklusiv-Volumen des Basistarifs. Angerechnet werden jedoch das Laden von Werbung, Sprach- und Videoanrufe, 
das Ö  ̈nen externer Links und sonstige Inhalte, die nicht zum reinen Streaming gehören. Die Social-Media- und Messenger-Dienste sind nicht Teil der Option und mit den teilnehmenden Partnern zu vereinbaren. Sofern das Inklusiv-Vo-
lumen des Basistarifs durch anderweitige Datennutzung verbraucht und die Bandbreite auf max. 64 KBit/s im Download und 16 KBit/s im Upload beschränkt wurde, gilt die Bandbreitenbeschränkung auch für StreamOn Social&Chat. Bei 
Nutzung im Ausland (Roaming) wird das Streaming über Partner-Social-Media- und Messenger-Dienste auf das Inklusiv-Volumen des zugrunde liegenden Tarifs angerechnet.3) StreamOn Music&Video ist in den Tarifen MagentaMobil M 
und L Young kostenlos zubuchbar. StreamOn Music&Video ermöglicht im Inland das Audio- und Video-Streaming über teilnehmende Partner (Liste unter www.telekom.de/streamon einsehbar) und nicht teilnehmende Anbieter in mo-
bil-optimierter Übertragungsqualität. Bei Inhalten teilnehmender Partner erfolgt dies ohne Anrechnung auf das Inklusiv-Volumen des Basistarifs. Angerechnet werden jedoch das Laden von Covern, Werbung, Spiele und sonstige Inhal-
te, die nicht zum reinen Audio- und Video-Streaming gehören. Die Audio- und Videodienste sind nicht Teil der Option und mit den teilnehmenden Partnern zu vereinbaren. Sofern das Inklusiv-Volumen des Basistarifs durch anderweitige 
Datennutzung verbraucht und die Bandbreite auf max. 64 KBit/s im Download und 16 KBit/s im Upload beschränkt wurde, gilt die Bandbreitenbeschränkung auch für StreamOn Music&Video. 4) StreamOn Gaming (Young) ist in den Tari-
fen MagentaMobil XS–L Young kostenlos zubuchbar. StreamOn Gaming ermöglicht im Inland das Nutzen von Gaming-Apps teilnehmender Partner (Liste unter www.telekom.de/streamon einsehbar) ohne Anrechnung auf das Inklu-
siv-Volumen des Basistarifs. Angerechnet werden jedoch das Laden von Werbung und sonstige Inhalte, die nicht zum reinen Gaming gehören. Die Gaming-Dienste sind nicht Teil der Option und mit den teilnehmenden Partnern zu ver-
einbaren. Sofern das Inklusiv-Volumen des Basistarifs durch anderweitige Datennutzung verbraucht und die Bandbreite auf max. 64 KBit/s im Download und 16 KBit/s im Upload beschränkt wurde, gilt die Bandbreitenbeschränkung 
auch für StreamOn Gaming. Die Option beinhaltet keine Mindestvertragslaufzeit und ist täglich kündbar. Bei Nutzung im Ausland (Roaming) wird das Streaming über Partner-Gamingdienste auf das Inklusiv-Volumen des zugrunde lie-
genden Tarifs angerechnet. 5) Maximal verfügbare LTE-Geschwindigkeit – u. a. abhängig vom Endgerätetyp und Netzausbaugebiet (max. erreichbare Bandbreiten 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload) – ist in den Magen-
taMobil Tarifen sowie in den Datentarifen Data Comfort ohne Aufpreis inkludiert. Die Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s im Download ist in immer mehr Ausbauregionen verfügbar. Informationen zum Netzausbau und 
zur Verfügbarkeit von LTE mit bis zu 300 MBit/s erhalten Sie unter www.telekom.de/netzausbau 6) Voraussetzung für MagentaEINS ist das gleichzeitige Bestehen eines Mobilfunk-Laufzeitvertrags mit einem monatlichen Grundpreis ab 
29,95 €, abgeschlossen ab dem 22.05.2013, z. B. MagentaMobil S Young für 29,95 €/Monat (ohne Smartphone), und eines IP-Breitband-Vertrags mit einem monatlichen Grundpreis ab 19,95 €, z. B. MagentaZuhause S Young (Voraus-
setzung ist ein geeigneter Router) für 19,95 €/Monat in den ersten 12 Monaten, danach 29,95 €/Monat. Mindestlaufzeit jeweils 24 Monate, Bereitstellungspreis 39,95 € bzw. 69,95 €. Voraussetzung für den MagentaEINS Vorteil „mehr 
Datenvolumen“ ist ein MagentaMobil Tarif, vermarktet ab dem 04.04.2017. Der Rabatt in Höhe von 10 € erfolgt auf den monatlichen Grundpreis des Mobilfunk-Vertrags (gilt nicht für For Friends Mobilfunk- und Festnetz-Tarife). Nicht be-
rechtigt sind Datentarife, CombiCards, reine Telefonietarife, Family Cards, MagentaZuhause Start und Tarife der Marke congstar. Für MagentaMobil XS sowie alle Mobilfunk-Tarife mit einem monatlichen Grundpreis zwischen 14,95 € und 
29,95 €, die ab dem 03.11.2010 abgeschlossen wurden, gilt: Kunden erhalten als MagentaEINS Vorteil ausschließlich die Festnetz zu Mobilfunk Flat. Endet die Berechtigung für MagentaEINS durch Beendigung des Festnetz- oder Mobil-
funk-Vertrags, entfällt der Rabatt und alle Vorteilsoptionen werden gelöscht. MagentaEINS ist nicht mit anderen Vorteilsoptionen kombinierbar. Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

JETZT ÜBERALL VERNETZT!

IHR KOMPETENTER FACHHANDEL VOR ORT

Alu GmbH
Römerstraße 4 • 63785 Obernburg • Tel.: 06022/623761
www.facebook.com/AluGmbH

Samsung Galaxy S10
im Neuvertrag MagentaMobil M  
Young m. Smartphone 1 mit einer 
Mindestlaufzeit von 24 Monaten

nur  99,95 € *

Farbe:

Apple iPhone 8 64 GB
im Neuvertrag MagentaMobil M 
Young m. Smartphone 1 mit einer 
Mindestlaufzeit von 24 Monaten

nur  49,95 € *

Farbe:

MagentaMobil M Young

FÜR JUNGE LEUTE

Mit MagentaEINS Vorteil6:
• 10 € Preisvorteil: 29,95 € mtl.
• Mehr Datenvolumen: 19 GB

11 GB Internet Flat mit LTE Max5

Telefonie Flat in alle dt. Netze

Smartphone

 11 GB + 
Social, Music, Video, Gaming

AKTION BIS 05.09.2019:
StreamOn Social&Chat
kostenlos zubuchbar2

Musik und Videos streamen 
sowie online spielen, ohne an 
das Datenvolumen zu denken3, 4

statt 49,95 € mtl.

nur 39,95 €1 mtl. 
in den ersten 12 Monaten
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Landratsamt Miltenberg hat uns in einem Schreiben vom 29.05.2019 geord-
nete finanzielle Verhältnisse bescheinigt. In dem routinemäßigen Prüfverfahren hat 
unsere Aufsichtsbehörde den städtischen Haushaltsplan 2019 mit Anlagen rechtlich 
gewürdigt. Dabei haben sich keine Beanstandungen ergeben, und das Landratsamt 
bestätigt uns, dass unsere finanziellen Verhältnisse in Bezug auf die aktuelle und 
mittelfristige Haushaltsplanung „im geordneten Bereich“ liegen. 
40 Prozent Schuldenabbau seit 2014
Die Verschuldung der Stadt beträgt bis Ende 2019 voraussichtlich noch rund 6,8 
Millionen Euro. Damit konnten wir unsere Schulden seit 2014 von seinerzeit 11,1 
Millionen Euro um 40 Prozent abbauen. Zurückzuführen ist dies auf den Konsolidie-
rungskurs, den wir im Stadtrat und in der Verwaltung konsequent gehen und der 
seine positive Wirkung zeigt. Noch bei der Verabschiedung des Haushalts 2016 
zeigte sich der Stadtrat besorgt, dass hohe Kosten und 
geringe Einnahmen zu einem nur schmalen Handlungs-
spielraum führen. Bereits ein Jahr später konnte eine 
Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögens-
haushalt in Höhe von 3,7 Millionen Euro erwirtschaftet 
werden, im Jahr 2018 knapp 5,5 Millionen Euro.  
Damit ist der notwendige Handlungsspielraum vorhanden, dass wir unsere aktu-
ellen städtischen Projekte (u.a. Erweiterung der Kindertagesstätte in Eisenbach, 
vorübergehende Kinderkrippe mit 2 Gruppen im Stiftshof, Umbau des alten Kinder-
gartens Obernburg zum Jugend- und Seniorentreff, Platzgestaltung Ecke Lindenstra-
ße/Burenstraße, Sanierung der Trinkwasserleitung in der Sudetenstraße/Wilhelm-
Hefner-Straße) ohne neue Kreditaufnahmen schultern können.

Konstruktive Zusammenarbeit und gute Konjunktur als Erfolgsfaktoren    
Wichtige Erfolgsfaktoren für diese erfreuliche Entwicklung sind un-
sere leistungsfähige Stadtverwaltung und die konstruktive Zusam-
menarbeit im Stadtrat. Das positive Wirken der Arbeitsgruppe Fi-
nanzen, die mit jeweils einem Mitglied aus jeder Stadtratsfraktion 
sowie unserer Stadtkämmerin besetzt ist, trägt ebenfalls erheblich 
dazu bei. Letztlich jedoch sind es die Steuern und Gebühren, die Sie als Einwohner 
und Gewerbetreibende zahlen und mit denen wir sorgfältig umgehen. Dank einer 
allgemein guten Konjunktur und einer starken Finanzkraft bei uns in Obernburg 
ist es möglich, dass wir unsere vielfältigen Aufgaben zum Nutzen für unsere Stadt 
erfüllen können. 
Ihr Bürgermeister

Dietmar Fieger
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Amtliche Bekanntmachungen 
der Stadt Obernburg a. Main

Mitteilungsblatt Almosenturm
Stadtverwaltung Obernburg

Telefon: 0 60 22 / 61 91 0 • Telefax: 61 91 59 • E-Mail: mail@obernburg.de
Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr • Dienstag von 14.00 – 16.00 Uhr,

Donnerstag von 14.00 – 18.00 Uhr sowie nach Vereinbarung

- Amtliche Mitteilungen -

Das Standesamt informiert:
Samstagstrauungen im Jahr 2019
Aus organisatorischen Gründen weisen wir daraufhin, dass Trauungen in 
der Kochsmühle nur an den veröffentlichten Trausamstagen, freitags zwi-
schen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr und während der Ferienzeiten stattfinden.
Alle Trauungen außerhalb dieser Termine finden im Sitzungssaal im Rathaus 
statt. 

Da in letzter Zeit immer mehr auswärtige Paare beim Standesamt Obernburg a.Main hei-
raten und wir bemüht sind, unsere einheimischen Paare bevorzugt zu behandeln, bitten 
wir schon jetzt alle Obernburger und Eisenbacher Paare, die beabsichtigen 2020 in Obern-
burg an einem Trausamstag oder Freitagvormittag zu heiraten, sich rechtzeitig einen Ehe-
schließungstermin beim Standesamt reservieren zu lassen.
Der im Anschluss veröffentlichte Terminkalender wird ab 01.09.2019 auch auf unserer 
homepage veröffentlicht und somit auch für auswärtige Paare freigegeben! Bitte beach-
ten Sie dies schon jetzt bei Ihrer Planung!
Trausamstage im Jahr 2020
Februar 2020:  15.02.2020
April 2020:  25.04.2020
Mai 2020:  30.05.2020
Juni 2020:  20.06.2020
Juli 2020:  18.07.2020
August 2020:  08.08.2020
September 2020:  12.09.2020
Oktober 2020  17.10.2020
Dezember 2020:  12.12.2020
Jeweils um 10:00 Uhr, 12:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr!
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Für Terminvergaben und weitere Auskünfte stehen Ihnen unsere Standesbeamten gerne 
zur Verfügung:
Frau Hofmann (Standesbeamtin), Tel.: 06022/619125, ingrid.hofmann@obernburg.de
und Herr Roos (Standesbeamter), Tel.: 006022/619127, martin.roos@obernburg.de 
Eine telefonische Terminreservierung ist zukünftig nicht mehr möglich. Bitte sprechen Sie 
persönlich im Standesamt vor bzw. fragen Sie Ihren Wunschtermin schriftlich oder per 
mail an! Bei schriftlicher Anfrage sind folgende Angaben zu machen: Beteiligte Personen, 
Wohnort, Staatsangehörigkeit, Familienstand.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Eheschließung erst dann erfolgt, 
wenn alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Bei der Terminreservierung handelt 
es sich nur um die Bereitstellung eines Trausaales zum gewünschten Termin! Sie ist keine 
Zusage für die Eheschließung!
Ihre Standesbeamten der Stadt Obernburg a.Main

Glückwünsche zur Einbürgerung
Die Stadt Obernburg beglückwünscht Frau Xiaomei Duensing und Herrn Süleyman Fidan 
zur Einbürgerung! 

v.l.n.r.: Kreisvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags BM Günther Oettinger, Bürgermeister Dietmar Fieger, Süley-
man Fidan, Xiaomei Duensing und Landrat Jens Marco Scherf am 4. Juli bei der Feier im Landratsamt
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Geburten

16.04.2019 Safiy Zabihulovna Nuridinov, Hubert-Nees-Str. 2
 Eltern: Mavluda Jamshedovna Kushvaktova &  
  Zabihulo Asaduloevic Nurdidinov
03.06.2019 Karl Ferdinand Ziegler, Jahnstraße 6
 Eltern: Daniel & Diana Doris Ziegler
19.06.2019 Aylin Nejat, Wilhelm-Hefner-Str. 1
 Eltern: Naqibullah & Mina Nejat

Sterbefälle
01.07.2019 Margarete Charlotte Götz, Julius-Echter-Straße 4
04.07.2019 Werner Heinz Buchwald, Am Graben 6
05.07.2019 Brigitte Margareta Schneider, Oberer Neuer Weg 22
05.07.2019 Vinzenz Müller, Bischof-Neumann-Str. 3

Geburtstage
30.07.2019  Else Güth, Nibelungenstraße 2  99 Jahre

Jubilare
Bitte beachten! Wer eine Veröffentlichung seines Geburtstages oder seines Jubiläums 
wünscht, meldet sich bitte mindestens 4 Wochen vor dem Ereignis im Rathaus – Einwoh-
nermeldeamt. Um Missverständnissen vorzubeugen, ist eine persönliche und schriftliche 
Einverständniserklärung mit Unterschrift notwendig. Bei einer gewünschten Veröffent-
lichung werden wir Ihre Daten auch an die Heimatzeitung weiterleiten. Veröffentlicht 
werden, wenn gewünscht, folgende Jubiläen: 70., 75., 80. und danach jeder Geburtstag; 
Silberne-, Goldene- und Diamantene Hochzeit.
Gratulation zum Geburtstag und zum Ehejubiläum
Die Stadt Obernburg gratuliert ihren Bürgerinnen und Bürgern zum 75., 80., 85., 90., 95. 
und dann zu jedem Geburtstag sowie zum 50., 60., 65. und 70. Ehejubiläum.
Wer eine Gratulation NICHT wünscht, wird gebeten, das Rathaus (Büro des Bürger-mei-
sters, Tel. 619111 oder E-Mail: birgit.lapresa@obernburg.de) zu informieren. 
Vielen Dank.
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- Nichtamtliche Mitteilungen -

Veranstaltungen im August

Wiederentdeckt! Obernburger Römerschätze
Sonderausstellung im Römermuseum Führungen am Anna-Tag, 28. Juli 2019, 14 und 
16 Uhr
Seit Generationen treten aus dem Untergrund Obernburgs besondere Dinge ans Tages-
licht. Wenn im »Pompeji am Main« ein Loch gegraben wird, kommen sehr häufig Relikte 
aus der Römerzeit des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. zum Vorschein. 
Die Sonderausstellung „Wiederentdeckt! Obernburger Römerschätze“ versammelt als 
erste ihrer Art im Römermuseum besondere, originelle und spannende Funde, die in der 
gesamten Obernburger Gemarkung ans Licht kamen.
An dieser Stelle werden in einer Miniserie einige der 13 Fundensembles präsentiert.
Ein geheimes Loch 

BU1: Ausgräber Matthias Völker, 
um 1976. Foto: privat

Es gibt viele Gründe, ein Loch in den Boden zu graben. Matthi-
as Völker wuchs in der Obernburger Deckelmannstraße auf. 
Dort kannte er als Bub jeden Winkel der näheren Umgebung. 
Bei seinen Streifzügen entdeckte der Zehnjährige eine geheim-
nisvolle Stelle. Diese befand sich abseits von den Pfaden seines 
Reviers. Sie lag zwischen einem Trafohaus und dem Friedhof und 
war durch eine hohe Thuja-Hecke gesäumt. Man konnte sie nur 
schwer einsehen.
An dieser Stelle grub Matthias ein Loch und entdeckte drei eigen-
artige Scherben. Er hatte das Gefühl, dass sie etwas Besonderes 
waren. Er barg sie sorgsam und nahm sie mit nach Hause. Der 
Fund stellte sich als Relikt aus der Römerzeit heraus.
Es ist nicht verwunderlich, dass Matthias an dieser Stelle, die heute überbaut ist, Römer-
scherben fand. Der nahe gelegene Friedhof befindet sich über dem römischen Siedlungs-
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gelände. Durch eine archäologische Grabung in der etwa 100 Meter bergwärts gelegenen 
Katharinenstraße im Jahr 2015 ist bekannt, dass die Lehmabdeckung für den römischen 
Siedlungshorizont dort nur etwa 60 Zentimeter stark ist. Weiter hangabwärts ist die Ab-
deckung noch geringer. Es ist an der Grabungsstelle also durchaus möglich, dass ein zehn-
jähriger Bub sich zur römischen Schicht durcharbeiten kann.

BU2: Planskizze des Fundortes 1976, heute überbaut, Zeichnung: Matthias Völker

Matthias Völker hat die Scherben, die Teile von römischen Krügen sind, mittlerweile an 
seinen Sohn weitergegeben. Wenn man ihn fragt, warum er an dieser verborgenen Stelle 
ein Loch in den Boden gegraben hat, gibt er gerne Auskunft: Er hat dort tote Tiere — Am-
seln, Frösche etc. — beerdigt.
Eric Erfurth

Führungen am Anna-Tag, Sonntag, 28. Juli 2019, 14 und 16 Uhr
Eine Römische Stadtführung am Anna-Tag, 28. Juli 2019, bietet um 14 Uhr Silvia Lis an. 
Sie geleitet im historischen Gewand als Bibulia, die Frau eines Händlers im römischen 
Obernburg, durch die Straßen der Römerstadt. 
In einer Sonderführung führt am gleichen Tag um 16 Uhr Eric Erfurth, der Leiter des Rö-
mermuseums, Besucher durch die Ausstellung „Wiederentdeckt!“. Diese Führung sowie 
der Eintritt ins Museum sind am Anna-Tag kostenfrei.
Römermuseum der Stadt Obernburg am Main, Untere Wallstraße 29A
Öffnungszeiten Museum
Mittwoch und Donnerstag: 14–16 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage: 14–17 Uhr
Öffnung für Besuchergruppen nach Vereinbarung, Museums- und Stadtführungen nach 
Vereinbarung, Kontakt - E-Mail: tourismus@obernburg.de; Telefon: 06022-6191-17
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Beginn des neuen Schuljahres an der  
Johannes-Obernburger-Grund- und Mittelschule

1. Schultag:  
 Dienstag, 10. September 2019, 8:15 Uhr 
  Mittelschüler, die neu an unsere Schule kommen, sammeln sich in 

der Aula
  Schulbusse fahren zu den üblichen Zeiten, Unterrichtsende ist 

11:35 Uhr 
Ab dem 2. Schultag stundenplanmäßiger Unterricht. 
Die Klassenlehrer geben den Stundenplan am 1. Schultag bekannt
1. Schultag der Schulanfänger in Obernburg:
 Dienstag, 10. September 2019
  8:15 Uhr: ökumenische Feier für die Schulanfänger und Eltern in der Stadtpfarrkirche 

Obernburg; gegen 8:45 Uhr fährt ein Bus von der Haltestelle Amtsgericht zur Schule
 ab 9:00 Uhr: Begrüßung in der Aula der Schule
  ca. 11:00 Uhr Unterrichtsende  

In der Zwischenzeit bewirtet der Elternbeirat mit Kaffee und Kuchen in der Mensa

Rotes Kreuz Mitglieder-Werbeaktion 
Sie sind wie selbstverständlich für uns da, die vielen ehrenamtlichen Helfer des Roten 
Kreuzes, auch hier im Kreisverband Miltenberg-Obernburg. Fällt zum Beispiel ein Kind auf 
dem Spielplatz, gibt es Verletzte bei einem Unfall, werden bei einem Fest gut ausgebildete 
Sanitäter gebraucht, sind Blutspenden oder Erste-Hilfe-Kurse durchzuführen oder ist ein 
Katastrophenfall – dann sind die freiwilligen Helfer vom Roten Kreuz zuverlässig zur Stelle. 
All das ist nur möglich, weil die ehrenamtlichen Helfer des Roten Kreuzes unverzichtbare 
Helfer haben: die Fördermitglieder, deren Beitrag es möglich macht, Einrichtungen und 
Ausrüstung, Fahrzeuge und Material zur Verfügung zu haben und jederzeit einsatzbereit 
zu erhalten. Deshalb ist diese finanzielle Unterstützung so wertvoll und deshalb kommt 
es auf jedes einzelne Fördermitglied an. 
Daher startet der Kreisverband ab dem 15. Juli eine Mitgliederwerbeaktion. Die Werber 
werden im nördlichen Landkreis, auch in Obernburg-Eisenbach, unterwegs sein und die 
Haushalte von Montag bis Samstag zwischen 10 und 20 Uhr besuchen. Sie sind mit Dienst-
kleidung ausgestattet und können sich mit einem BRK-Ausweis legitimieren. 
Jedes Fördermitglied trägt dazu bei das umfangreiche Hilfsangebot des Roten Kreuzes 
langfris tig zu sichern und auszubauen. 
Nähere Informationen erhalten Sie unter www.brk-mil.de oder bei Frau Carina Giegerich  
Tel: 06022/6181-401, carina.giegerich@brk-mil.de sowie in unserem BRK-ServiceZen-
trum, Römerstr. 93 in Obernburg. 
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Berufsausbildung „Staatlich geprüfter kaufmännischer  
Assistent / Staatlich geprüfte kaufmännische Assistentin, 

Fachrichtung Informationsverarbeitung“
Die Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten ist eine öffentliche Schule des Land-
kreises Miltenberg und bildet seit mehr als 30 Jahren junge Leute für das Berufsleben 
aus. Der Abschluss „Kaufmännischer Assistent/Kaufmännische Assistentin“ ist eine abge-
schlossene Berufsausbildung. Er soll zur direkten Arbeitsaufnahme im kaufmännischen 
Bereich von Unternehmen führen und ist u. a. Berechtigung zur Aufnahme in die BOS 
(Berufsoberschule). 
Der Schwerpunkt der Ausbildung ist die Informationsverarbeitung und hier insbesondere 
der Umgang mit Standardprogrammen des Office-Bereiches einschließlich Datenbank. 
Die IT-Technologie ist jedoch nur modernes Hilfsmittel zur Lösung kaufmännischer Frage-
stellungen. So sind neben den Grundlagen in diesem Bereich auch die kaufmännischen 
Inhalte wie Rechnungswesen und Betriebswirtschaftslehre prüfungsrelevante Inhalte der 
Ausbildung.
Abschluss der Ausbildung ist eine staatliche Prüfung in den Bereichen Wirtschaftseng-
lisch, Informationstechnologie Anwendungen, Informationstechnologie System, Rech-
nungswesen, Finanzierung, Controlling und Beschaffung, Produktion, Absatz.
Voraussetzung ist ein mittlerer Bildungsabschluss.
Anmeldungen werden montags bis freitags in der Zeit von 8:00 bis 12:00 Uhr
im Sekretariat der Staatlichen Berufsschule bzw. der Berufsfachschule für kaufmännische 
Assistenten des Landkreises Miltenberg in Obernburg, Berufsschulstr. 10, entgegenge-
nommen.
Für weitere Auskünfte steht das Sekretariat zur Verfügung.
B. Kahlert, OStD
Schulleiter

Bayerisches Landesamt für Umwelt – 
Wo kann ich mich über Hochwassergefahren informieren? 

Wissen Sie, ob Sie in einem Gebiet wohnen, das bei einem Fluss-Hochwasser überflutet 
werden könnte? Das können Sie ganz einfach online nachschauen beim Informations-
dienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete: www.iug.bayern.de. Nur wer sein eigenes 
Risiko kennt, kann sich auf den Hochwasserfall vorbereiten. Infos und Tipps finden sie im 
Infoportal www.hochwasserinfo.bayern.de. 
Und wie erfahren Sie, ob Sie im Hochwasserfall akut bedroht sind? In Bayern informiert 
Sie der Hochwassernachrichtendienst auf mehreren Wegen aktuell und schnell über La-
geberichte, Warnungen, Wasserstände und Niederschläge. Das Online-Angebot erreichen 
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Sie unter www.hnd.bayern.de. Den bayernweiten Lagebericht können Sie auch über eine 
automatische Telefonansage (Tel. 0821/ 9071-59 76) abrufen. Ebenso informieren Mel-
dungen im Teletext des Bayerischen Fernsehens (Seite 647) sowie im lokalen Rundfunk 
kurzfristig über Gefahren. 
Im Hochwasserfall geben die Lageberichte mehrmals täglich einen Überblick zur Hoch-
wassersituation und eine Vorschau auf die weitere Entwicklung. In den Warnungen be-
schreiben die Wasserwirtschaftsämter detailliert nach Landkreisen die Hochwasser-Si-
tuation. Jeder kann darüber hinaus unter www.hnd.bayern.de die Wasserstände an den 
Pegel-Messstationen in seiner Nähe verfolgen. 
Hinweis: Für Überschwemmungen, wie sie zum Beispiel durch örtlich begrenzte Stark-
regen (Gewitter) auftreten, können keine Warnungen und Vorhersagen erstellt werden. 
Weitere Informationen sowie viele Tipps zur Hochwasservorsorge finden Sie unter www.
hochwasserinfo.bayern.de, dem Informationsportal der bayerischen Wasserwirtschafts-
verwaltung rund um das Thema Hochwasser. 

          

Fischereiverband Unterfranken e.V. 
Vorbereitungslehrgang zur Fischerprüfung Online in Sulzbach am Main 
Der Fischereiverband Unterfranken bietet in Sulzbach am Main einen Vorbereitungslehr-
gang zur Fischerprüfung Online unter Aufsicht eines staatlich geprüften Ausbilders an. 
Der Lehrgang beginnt am 02.11.2019 und endet am 06.11.2019. Der genaue Prüfungster-
min für die Online Prüfung wird dann noch im Lehrgang bekanntgegeben. 
Sie möchten an diesem Lehrgang teilnehmen? 
Nähere Informationen zum Lehrgang finden Sie auf der Homepage des Fischereiver-
bandes Unterfranken unter Lehrgang & Fischerprüfung 
https://www.fischereiverband-unterfranken.de/fischerpruefung/ 
Dort finden Sie den Stundenplan mit den genauen Lehrgangsterminen, das Anmeldefor-
mular sowie einen Infotext. 
Sollten weiterhin noch Rückfragen zum Lehrgang bestehen, so kontaktieren Sie bitte die 
Geschäftsstelle des Fischereiverbands Unterfranken unter: 
Telefon: 0931- 414455 , Fax: 0931- 415744 
E-Mail: info@fischereiverband-unterfranken.de 
Internet: www.fischereiverband-unterfranken.de
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Bitte beachten!
Notruf- und Servicenummern am Ende des Almosenturms.

Keinen Almosenturm erhalten?
Bitte wenden Sie sich an den Bürgerservice im Rathaus, Frau Schumacher unter der Tel. 
619128. Die zuständigen Austräger beliefern Sie so schnell wie möglich. Bitte beachten 
Sie, dass die Zustellung des Almosenturms am Freitag erfolgt. 

Unter www.obernburg.de/amtsblatt finden Sie die aktuelle Ausgabe des Almosen-
turms zum Erscheinungstermin auch online! 
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ANNAHMESCHLUSS Almosenturm
Donnerstag, 25.7.2019, 18 Uhr. 

Vereinsnachrichten und Mitteilungen almo@obernburg.de  
oder im Rathaus Bürgerbüro bei Frau Schumacher, Tel. 619128
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